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Ein Rechtsstreit zwischen dem Hofe Sculms und der
Gemeinde Rhéziins betr. die obere Rhédziinser Alp.

Von Hauptmann S. Sutter-Juon, Versam-Sculms.

13671415 regierte Uiber die Herrschaft Rhazins der Freiherr
Ulrich II., der Michtige zubenannt. Zu seinem Territorium ge-
horte als Allod auch der Hof Sculms am Westabhang des Heinzen-
berger Grates unter dem Namen Curtis Sculms. Der Hof soll
schon bedeutend frither durch die Ireiherren von Rhaziins mit
Deutschen besiedelt worden sein. ‘

Im Jahre 1411 stellte Ulrich II. seinem Knecht Donz Gar-
ber einen Lehensbrief fiir den Meierhof Sculms aust. Nach o6rt-
licher miindlicher Uberlieferung soll im 14. oder 15. Jahrhundert
von einem IFreiherrn von Rhizins — wohl von Ulrich I1. — dem
Hof auch ein genauer Grenzbrief gegeben worden sein, wel-
cher dic O stgrenze des Hofbannes vom Seelein auf der jetzigen
obernRhaziunser Alp weg nach Suden iiber die héchste Hohe
der Bergkette bis in die tiefste Liicke derselben bezeichnet habe.
Dieses wertvolle Dokument sei den Anwohnern von Sculms aber
— wie man annimmt — auf ungerechte Weise abhanden gekommen.
Nach diesem traditionellen Grenzbrief gehdrte das ganze Gebiet
genannter Alp zum Hofe Sculms, was, nach dessen LLage beurteilt,
auch angenommen werden kann, da es sich von der Wasserscheide
des Grates, der natiirlichen Grenze, auf dem Westabhang des
Berges gegen Sculms hinabsenkt. Die Tradition will auch wissen,
dall manche Sculmser und zufillig in Sculms anwesende Fremde
den fraglichen Grenzbrief gelesen oder lesen gehort haben, wes-
halb Sculms zu seinem Schutz vor Gericht durch den Ammann von
Tenna 1560 und den Ammann von Ilanz 1567 zwanzig Zeugen zu
ewigem Geddchtnis einvernehmen lie, welche iibereinstimmend
bezeugten, dal3 der Grenzbrief die Wasserscheide, d. h. die Grenz-
linie Uber die hochste Héhe des Sculmser Grates gegen Rhiziins
angegeben habe.

Das heutige Weidegebiet war in damaliger Zeit mit mehr Wald
als jetzt und mit guten Grasplitzen, die sich bis auf den Grat hin-
auf ausdehnten, bedeckt. Diese Pliatze wurden ,,PleiBen’ ge-
nannt und von Sculms aus gemaht oder zeitweilig durch Auftrieb
von Schafen abgeweidet. Auch den Wald benutzten die Sculmser

1 Dessen Inhalt siehe Bundn. Monatsbl., 1927, S. 313—315.



ofter nach ihrem Gutdunken, was — soweit bekannt — von den Frei-
herren auf dem Schlofy zu Rhiziins nicht beanstandet worden zu
seln scheint.

Im Jahre 1458 starb Baron Jérg. Mit ihm erlosch das I'rei-
herrengeschlecht derer von Rhiziins. Unter der Herrschaft der
Rechtsnachfolger erfuhr der Besitz der Dynastie vielfache Ver-
inderungen. Die Eigentlimer wechselten oft; grofie Gebiete wur-
den an fremde Herren verkauft oder vertauscht, wahrend weitere
Gliter in Besitz von Vasallen iibergingen. Die Gemeinden ihrer-
seits waren bemiuht, ihr Territorium zu vergroBern und abzu-
runden. |

Auf diese Weise wird wohl auch Rhizins durch Kaut oder
durch eventuellen vermeintlichen Ersitz den Gemeindebann vorteil-
haft erginzt und auch die obere Rhiziinser Alp in denselben ein-
bezogen haben, obgleich das betreffende Gebiet im 17. Jahrhundert
noch keine kiinstliche Marchlinie gegen die Markgenossenschaft
Sculms besaf3. Es kann jedoch angenommen werden, daf die Rha-
zunser mit Recht glaubten, durch Auftrieb mit Schafen und spater
auch mit GroBvieh die Alp benutzen zu kénnen, wozu sich die von
Sculms erst recht berechtigt hielten. Dadurch entstand zwischen
Sculms und Rhiziins ein jahrhundertelanger Streit, in welchem
Urteil tber Urteil erging, ohne zu einem einigermalen befriedi-
genden Entscheid zu gelangen. Dieses bése nachbarliche Verhilt-
nis ermidete schlieBlich die Streitenden. Sie bestimmten im Jahre
17062 beidseitig einsichtige, einfluBreiche Minner, die einen giit-
lichen Vergleich herstellen sollten.

Den Schiedsrichtern, die im KompromiBbrief genannt sind, ge-
lang es im Jahre 1706 und 1707, eine Einigung zustande zu bringen
und den Plan einer vollstindigen Ausmarkung, die im folgenden
Jahre stattfand, aufzustellen. Der beziigliche Vergleichs- und Aus-
markungsbrief, d. d. 12. Juni 1708, lautet3:

LA.Vergleich.

Kund und zu wissen sei in diesem offnen Brief angesieht Minig-
lichen, dal3 sich entzwischen einer ehrs. Nachbarschaft und Gemeinde

2 Siche Dokument vom 1. Mai 1706 im Archiv Versam in Mappe
»Schriften von Sculms®.

3 Das in schoner, leserlicher Schrift geschriebene, wichtige Doku-
ment befindet sich im Archiv Versam in der Mappe ,,Schriften uber
Sculms*.
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Rhizilins eines, sodann denen von Sculms anders Theils, wegen des be-
schehenen Schafauftriebs und Waldungen halber, auf denen ob Sculms
liegenden Pleilen Streitigkeiten ereignet, als auf welchen die von Rha-
zins, Schaf zu allen Zeiten aufzutreiben, befugt zu sein vermeinten;
hingegen die von Sculms nicht allein in Abred gestellt, sondern auch
voinn der Kuhalp zum Theil angesprochen, woriliber Urtel tUber Urtel er-
gangen, auch , Appelaz” erkennet. Dariiber hin zwar compromitiert
worden und der Compromild Spruch ergangen. Zumalen aber iiber sol-
lich ihren Spruch sich weitere Differenzen ergeben, welche man in Giite
beizulegen, zu Beibehaltung guter nachbarlicher Verstindnis, beider
Theilen fiirtraglicher zu sein, erachtete. Als sind diese Streitigkeiten
durch Interposition des Administrators der Herrschaft Rhazins, Thro
Exzellenz Herrn Johann Baptista Wenser von und zum freien Thurn.
[ten: Titl. Herrn Landhauptmann Hans Gaudenz von Capol und Herrn
Landrichter Adelbert Ludwig della Toure entzwischen ermeldter Nach-
barschaft Rhazins und Sculmser, den 7tr Tag Monats Juni, anno 1707
im Freundlichkeit nachfolgender Gestalt abgemacht, verglichen und er-
ortert worden, also dal) beide Parten und alle thre Nachkommende diesen
Accord und Vergleich in Treuen nachzuleben schuldig sein sollen,
auber wenn der alte Hofbrief denen von Sculms iiber
kurz oderlang zu Handen kommen wiirde, dabl solcher
inseinen Kraften bleiben,und Abkommnillinsolchem
Fall autgehebt sein solle.

Erstlichen sollen die PleiBen dem hoéchsten Grat nach innert
den Marksteinen, so durch obige Herren Capol und della Toure gesetzt
werden sollen, eigenthiimlich den Sculmsern sein, und dieselben wie von /
Alters her genieflen zu ithrem besten Nutzen, auller Sommerszeit
sollen sic keine Schafe weiden lassen, und hingegen sollen
die von Rhazins auch keine Schaf zum schaden der Sculm-
ser haben und sémmern kdénnen.

Die Kuhalpen aber sollen von den Pleiben durch Marksteine unter-
schieden werden, welche den Rhazinsern eigentimlich sein und bleiben,
und diese mit ithren Kihen, wie von Alters her geniellen mogen, aber
nicht weiters, als die Marksteine zulassen und auswelsen.

Andertens sollen alle Waldungen denen von Sculms eigenthiim-
lich sein, aubBer wenn die Nachbarschaft zu Rhazins zu ithren Gebauen
in dieser Alp Holz bediirftig sein wiirden, sollen sie sich bedienen kon-
nen und sonsten ginzlich enthalten.

Drittens: In diesem Streit aufgeloffene, rechtmiaBige Unkosten
sollen dic von Rhazins die zweil T heil und die Sculmserdendritten
Theil bezahlen.

B. Vermarchung.

Zufolge des einverstandenen Vergleichs und in den ersten Punkten
beschehener Verliebung haben anheut endsstenden dorto vor wolgemel-
ten Herren, als IThro Exzellenz Herr Johann Baptista Wenser, Herr
Landshauptmann von Capol und Herr Landrichter della Toure sich auf
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den questionierten Grund und Boden begeben und in presentia partium,
als von Rhazins der Dorfmeister Jeri Mang Chrischot, Mathias Chri-
schot, Joann Jacoben Camenisch, Joann Capon Jeri, Joann Camminada,
und Caspar Calueri als von der Gemein Rhazins abgeordneten und Ge-
walthabern; item von Seciten Sculms Herr Podesta Melchior Gartmann
als Vogt der Nachbarschaft, Herr Landammann Juli Arpagaus als Bei-
stand, Hans und Martin Anteris, Gebrieder, auch Gartlmeen Gart-
manus und Theis: 1d est Matheus Suter, als Deputierten und selbsacher,
auf derselben beidseitiges, gilitiges Nachgeben und Anzeigung, nach-
tolgende Ausmarkung gethan.

Als Erstlichen wurde ein Stein gesetzt unter Heinzenberger
breiten Stelle auf dem ,,Pichl” = Biihl ob der ersten Pleil. Von dem
steht der ander Stein ohngefahr einhundertfinfzig Schrit weiter hinab
in der Tiefe, so eiserst des sogenannten Biihls ob der schen Wandt?.
Ferner der dritte Stein bel drethundert Schrit weiter hinab, aut dem
sogenannten Heidecker Bihl. Der vierte Stein ist gesetzt ganz zu
eiserst (= aubBerst) des Bithls Cognal® genannt, so ohngefihr dreithundert
Schrit von dem Heideckerbiihl entfernt. Der fiinfte linggerhand besser
hinab, ohngefihr um hundert Schrit. Von dort gegeniiber ohngefiahr
einhundertfunfzig Schrit allwo der sechste Stein. Von diesem durch
den langen Zug hinauf, allwo der sie b ente Stein bel vierhundert Schrit
davon. Von diesem der achte, ganz auf der Hohe des Bihls ob dem
langen Zug, ohngefihr siebenhundert Schrit entfernt. Von da geht man
auf den Chrestault Bihl, allwo der ncunte Stein gesetzt. Dann weiter
dem Wald nach bis aut der Heche (= Hohe) der Kiechellen Eggen und
zu dem alldort stchenden zehenten Stein. Von da welters dem Wald
nach, bis an der Pleil Stablina genannt, allda abermallen ein als der
ainlichste (= eclfte) Markstein. Dann ist ein March-Krcuz-
stein gesetzt in Alpschlucht ob dem Wald, welcher der Gerade nach
hinaus auf das Bodemli, zu dem dreizehnten Marchstein zeiget.
Von dannen weiters, der gerade nach hinaus in das leide Loch oder bei
demselben Stein, so der vierzehnte Marchstein.

Alles dasjenige nun was unter denen obgesctzten Marchsteinen liegt,
womit dic PleiBen und Waldungen ausgemarcht worden, solle nach In-
halt ob inserierten Vergleichs, denen von Sculms als ein ausgezeigt
cigenthiimlich angehoriger Theil sein und gehalten werden. Gestalten
bei diesem Vergleich und Ausmarchung auf ein ewlg und unwiderruf-
liches Ende zu verbleiben und darwider nichts zu handeln, zu reden oder
vorzunehmen, die Parteien sich verbindlich gemacht. Welche Ausmar-
chung denen von Rhazins und Sculms von wegen meist ander benach-
barten Gemeinden habenden Marchen umso indicierlicher sein solle.

Dessen allen zu wahrer Urkund haben auf beider Parteien gechor-
sames bitten Thro Exzellenz: mehr wohlangefithrter Herr Johann Bap-

t Sollte heiBen: ob dem schonen Wang.

> Der Name Cognal ist in Sculms unbekannt; er sollte wohl Canal
heiBBen, weil der betreffende ,.Pichl* (= Biihl) ob dem Tobel Canal stcht
und die vierte March tragt.
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tista Wenser von und zum Freienthuiirn als Administrator der Herr-
schaft Rhazins, dero hochadelich, angeborenes Insiegel — doch ander-
warts daran ohne Schaden — offentlich hierangehiangt und damit diesen
Vergleich und Ausmarchungsbrief, deren zwel eines gleichen Inhalts, zu
beiden Parteien nothwendigen Behelf ausgeschrieben worden, vollfihrt
und bekraftigt. Beschehen die Ausmarchung in presentio ut supra den
zwolften Tag Monats Juni nach der gnadenrcichisten Geburt unseres
lieben Herrn und Weltheilandes Jesu Christi, als man zahlt im siebzehn-
hundert und achten Jahr.'*

Es ist anzunehmen, dal} die Parten sich bemiiht haben, den
Bestimmungen des KompromiBbriefes von 1707 und 1708 nach-
zuleben; denn zirka 150 Jahre lang ist von gerichtlichen
Streitigkeiten zwischen Sculms und Rhiéziins nichts bekannt.
Dessenungeachtet aber miissen im Laufe dieser Zeit Vertehlungen
in Beachtung der komplizierten Grenzlinien durch Weidgang be-
gangen worden und Differenzen in bezug auf Benutzung des
Waldes entstanden sein, weshalb im Jahre 1854 vor dem Bezirks-
gericht im Boden ein Prozel3 angestrengt wurde. Das Urteil dieser
Instanz — sein Inhalt ist in Sculms nicht mehr bekannt — muf3 der
Gemeinde Rhaziins nicht gefallen haben. Sie appellierte daher an
das Kantonsgericht. Uber die Klage der Appellantin sowie iiber
die Feststellungen des Gerichtes und dessen Urteil gibt nach-
stehender amtlicher Protokollauszug vom 26. November 1861 lehr-
reichen Aufschluf3s. Er lautet:

,In Streitsache der Gemeinde Rhiziins, Klagerin und Appellantin,
gegen die Gemeinde Sculms, Beklagte und Appellierte, die Fragen be-
treffend.

1. Welches die laut Dokument vom 7. Juni 1707 und 12. Juni 1708
zur Ausmarchung der ob Sculms liegenden Pleiben und Waldungen fest-
gestellte Grenzlinie se1?

2. Wem das Eigenthum an dem Walde zusteht, der sich auf der
westlichen Abdachung der Rhiziinseralp befindet und

3. Ob und welche Entschidigung die Beklagte an Kliagerin fiir im

Jahre 1851 auf dem streitigen Waldgebiete an Mettier verkauftes und
geschlagenes Holz zu leisten habe ?

hat das Gericht:

Nach Einsicht simtlicher von den Parteien cingelegten Akten, ins-
besondere des Dokumentes vom 7. Juni 1707 und 12. Juni 1708, sowie
der Aussagen der beidseitig produzierten Kundschaften, nach einge-
nommenem Augenschein durch den Gerichtsausschuf3 und dariiber ge-
gebenem Berichte:

6 Der Protokollauszug befindet sich in der Mappe ,,Akten von
Sculms® im Archiv von Versam.
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I. Mit Bezug auf Feststellung der streitigen Grenzlinie, in Erwidgung,
dafl der Vergleich von 1707 feststellt, es sollen die ob Sculms liegenden
PleiBen durch Marchsteine von der Rhaziinser Kiihalp ausgeschieden,
die Pleilen innert den Marchsteinen sowie alle Waldungen denen von
Sculms, die Kihalpen aber soweit die Marchsteine es zulassen und aus-
weisen eigenthiimlich den Rhiazlinsern gehoren, und von jedem Theile
die ithm zugeschiedenen Eigenthiimlichkeiten benuzt und genossen wer-
den; dabB iiber die bei dem Augenschein vorgefundenen Marchsteine
Nr. 1—8 unter den Parteien kein Streit waltet, der 9. Marchstein aber
laut Dokument von 1708 auf Chrest ault gesetzt wurde und die Ge-
meinde Sculms gegen die von Rhiaziins als Chrest ault bezeichnete I.oka-
litat nichts einzuwenden vermochte;

daB die auf der Kiihchellenegga vorgezeigte March unzweifelhaft
als emn alter Marchstein erscheint;

dalB die Gemeinde Sculms fiir die von 1thr behauptete vom 10. March-
stein hin auswirts gehende Marklinie nicht im Falle war, einen einzigen
Marchstein vorzuweisen und ebensowenig anzugeben, wo sich das so-
genannte leide Loch, wo der 14. Marchstein gesetzt wurde, befinden
solle,

daB auf der von Rhiaziins behaupteten Grenzlinie vom 10. March-
stein abwirts der in der PleiBe Stablina gesetzte 11. Marchstein zwar
auch nicht vorfindlich ist, wohl aber in dieser Richtung weiter abwirts
ob dem Wald eine Kreuzmarch, wie sie im Marchenbeschrieb von 1708
bezeichnet ist, sich vorfindet, die aufwiarts in der Richtung des 10. und
auswarts in der Richtung des 13. Marchsteines, welcher vorhanden ist,
zeigt ;

daf} der im sogenannten leiden Loch vorfindliche Marchstein er-
wiesener MaBen in neuerer Zeit durch einen Rhazinser Biirger gesetzt
worden 1st und demnach nicht als der im Jahr 1708 gesetzte kann an-
genommen werden; '

daB3 dagegen durch Zeugen dargethan ist, einestheils es sei die Loka-
litat, wo der durch einen Rhiziinser neu gesetzte Marchstein sich be-
findet, von jeher das leide Loch genannt worden, anderntheils, dal
etwas weiter aufwirts ein alter Marchsteinzeuge vorgefunden worden;

sodann

[I. Hinsichtlich des Eigenthums an dem auf der westlichen Ab-
dachung der Rhiziinser Alp befindlichen Walde;

in Erwigung, daB durch die im Marchenbeschrieb von 1708 fest-
gestellte Grenzlinie die Streitfrage iiber Ausdehnung der dem Hofe
Sculms zugeschiedenen PleiBen und Waldungen ihre Erledigung ge-
funden hat in der Weise, daBl alles dasjenige, was unter den gesetzten
Marchsteinen liege — womit PleiBen und Waldungen ausgemarchet
worden — nach Inhalt des vorausgegangenen Vergleiches denen von
Sculms eigenthiimlich zugehoren solle;

dal} die im Marchenbeschrieb von 1708 enthaltene Festsetzung : ,,alles
dasjenige nun, was unter denen obgesagten Marchsteinen liegt, womit
PleiBen und Waldungen etc.'” deutlich und klar sagt, wie die Stelle im
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Vergleiche von 1707 zu verstehen sei, wo es heillt: ,andertens sollen
alle Waldungen — namlich daBl darunter nichts anderes kann ver-
standen werden, als alle in den PleiBen befindlichen Waldungen;

daB diese Annahme noch um so mehr als die richtige erscheint, weil
im Eingange des Vergleiches von 1707 als Streitobjekt der beschehene
Schafauftrieb in die Waldungen auf denen ob Sculms liegenden PleiBen
bezeichnet wird; woraus klar hervorgeht, dal nur die Waldungen in
den PleiBen streitig waren und auch nur diese durch den Vergleich
Sculms seien zugetheilt worden;

daB durch den erwiahnten Vergleich die Anspriiche von Sculms auf
die Rhazinser Alp abgewiesen worden sind und daher die Gemeinde
Rhaziins als ausschlieBliche Eigenthiimerin desjenigen Grund und
Bodens erscheint, auf welchem die streitigen Waldparzellen sich be-
finden;

daB demnach fiir die Annahme, es seli Rhaziins auch Eigenthiimerin
des auf ihrem Grund und Boden wachsenden Holzes, die Rechtsver-
muthung spricht;

dabB die von Sculms erhobene Einrede der Klageverjahrung unstich-
haltig ist, indem nicht erwiesen werden konnte, da3 die Gemeinde Rhi-
zuins als solche von denjenigen Handlungen, welche Sculms in den 20er
Jahren und noch spiter in dem streitigen Walde vorgenommen hat,
wirklich Kenntnis hatte, und im weitern eine Klagverjihrung nur mit
Bezug auf das von Sculms verkaufte und geschlagene Holz, nicht aber
mit Ricksicht auf den streitigen Wald im ganzen Umfang eintreten
konnte; ;

dal die Seitens der Hofes Sculms vorgebrachte Einrede der Er-
sitzung des streitigen Waldes ebensowenig als begriindet erscheint, in-
dem die von Sculms zu verschiedenen Malen ausgeiibten Bezitzeshand-
lungen durch andere dieser entgegenstehenden Besitzeshandlungen der
Gemeinde Rhiéziins i1n ihrer fortdauernden Wirkung unterbrochen
wurden ; Uberdies auch der Gemeinde Sculms jeder Rechtstitel fiir die
Ersitzung abgeht;

daB durch den Vergleich von 1707 den Rhiziinser Alpgenossen eine
Servitut fiir ithre Gebiulichkeiten in der Alp auf den dem Hofe Sculms
zugetheilten Waldungen eingerdumt worden ist, welches Recht seitens
Sculms nicht bestritten wird; endlich

[II. in Beziehung auf die von Rhiziins angesprochene Entschadigung
fiir im Jahre 1851 verkauftes und geschlagenes Holz;

in Erwiagung, dall der Hof Sculms bei Ausiibung der fraglichen Be-
sitzeshandlungen in gutem Glauben stand und die Gemeinde Rhiziins
durch fortwahrende Duldung derselben offenbar dazu mitgewirkt hat,
daBl der Hof Sculms noch in jlingster Zeit solche eingreifende Nutzungen
mit Recht ausiiben zu konnen glaubte;

zu Recht erkannt:

1. Die Scheidelinie zwischen den ob Sculms liegenden Pleien und
der Gemeindealp Rhiziins, womit PleiBen und Waldungen ausgemarchet
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sind, gehe von dem 1. Marchstein auf der Heinzenberger breiten Stelle
dem Biihl ob der ersten gemill dem Marchenbeschrieb vom Jahre
1708 den damals gesetzten Marchsteinen nach, von welchen der 9., 11.
und 14. nicht mehr vorfindlich sind, bis hinaus in das leide Loch;

2. Dic drei verloren gegangenen Marchsteine, nomlich Nr. 9, 11
und 14, secien durch zwel Mitgheder des Gerichtes unter Beizichung von
Abgeordneten beider Parteien neu zu setzen und zwar Nr. 9 auf Chrest
ault, Nr. 11 in der Pleile Stablina, ungefahr in der Mitte zwischen
Nr. 10 und 12 in mbdglichst gerader Linie und der 14. Marchstein im
sogenannten leiden Loch etwas weilter hinauf als der dermalen vorfind-
liche, durch einen Rhiziinser unbefugter Weise neu gesctzte Marchstein ;

3. Sei der streitige Wald auf der westlichen Abdachung der Rhi-
ziinser Alp der Gemeinde Rhiazuns als Eigenthum zuerkannt;

4. Das im Vergleich von 1707 fur die Alp Rhizlins vorbehaltene
Servitutsrecht fir die Alpgebiude. in den der Gemeinde Sculms zu-
gehorenden Waldungen in den PleiBen bleibe der Alp Rhiziins fir
kiinftige Zeiten nach Inhalt dieser Urkunde gewahrt;

5. Es sei die Gemeinde Rhiziins mit ithrer Entschadigungsansprache
fiir das im Jahre 1851 durch den Hof Sculms im streitigen Walde ge-
schlagene und verkaufte Holz abgewiesen;

6. An die ergangencn Gerichtskosten erster und zweilter In-
stanz, letztere im Betrage von Fr. 364.95, habe Klager V5 und Beklagte
%5 zu bezahlen, wogegen die aulergerichtlichen Kosten wettgeschlagen
selren.

Damit war der siebenjihrige Rechtsgang des Prozesses vor
der hochsten Gerichtsinstanz des Kantons beendet und obiges Utr-
teil fiir die Parteien in Kraft. Es galt nur noch laut Punkt 2 des
Entscheides, die drei seit 1708 bis 1854 verloren gegangenen
Marchsteine zu ersetzen. Es fillt auf, dald diesem amtlichen Be-
tehl erst nach fiinf Jahren nachgelebt worden ist. Eine kantons-
gerichtliche Kommission, bestehend aus den Herren Regierungs-
rat P. C. Planta, Regierungsrat J. Rudolf Toggenburg und Bundes-
landammann J. Rudolf Brosi, fihrte die Erginzung der Vermar-
chung in Anwesenheit von Vertretern der Gemeinden Rhiziins und
Sculms erst am 1. Oktober 1866 aus.

Seither haben sich die Nachbarn benannter Gemeinden ange-
wohnt, gern oder ungern, den kantonsgerichtlichen Spruch zu be-
achten und in Frieden nebeneinander zu leben. Mdge es so bleiben,
auch wenn der sagenhafte alte Grenzhofbrief denen von Sculms
tiber kurz oder lang zu Handen kommen und zu Recht erkannt
wiirdet !

7 Siehe beziigliche Bemerkung hier vorn in Abschnitt A des Ver-
gleiches. ' :



	Ein Rechtsstreit zwischen dem Hofe Sculms und der Gemeinde Rhäzüns betr. die obere Rhäzünser Alp

